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 Veröffentlicht am 27.02.2002

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §276 Abs1;

BAO §289 Abs1;

Rechtssatz

"Bestätigt" kann eine Berufungsvorentscheidung nur durch einen Bescheid der Abgabenbehörde zweiter Instanz

werden, der dieselbe Spruchgestaltung wählt wie die "bestätigte" Berufungsvorentscheidung.
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